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I. Angebotsformen der offenen Ganztagsschule in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4  

 
Der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von Ganztagsangeboten für 
Schülerinnen und Schüler ist ein vorrangiges Ziel der Bayerischen Staatsregierung 
und stellt einen wesentlichen Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung 
des bayerischen Bildungswesens dar. Im Rahmen des Ganztagsgipfels am 24. 
März 2015 haben die Bayerische Staatsregierung und die kommunalen Spitzen-
verbände neben der Weiterführung der gebundenen Ganztagsschule die schritt-
weise Einführung offener Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 ab dem Schuljahr 2016/2017 beschlossen.  
 
Offene Ganztagsangebote bis 16.00 Uhr (OGTS-16 Uhr) 

Wie bereits an den weiterführenden Schularten ab Jahrgangsstufe 5 können offe-
ne Ganztagsgruppen mit Bildungs- und Betreuungsangeboten bis 16.00 Uhr an 
mindestens vier Schultagen der Unterrichtswoche eingerichtet werden. Diese An-
gebotsform eignet sich besonders für Schulen, an denen sich die Betreuungsbe-
darfe vor allem auf die Unterrichtswochen und einen Zeitrahmen bis 16.00 Uhr 
beschränken.  
 
Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14 Uhr (OGTS-Kurzgruppen) 

Zur flexiblen Abdeckung von kürzeren Betreuungsbedarfen eignet sich die Einrich-
tung von OGTS-Kurzgruppen. Diese schließen an mindestens vier Schultagen je 
Unterrichtswoche direkt an den stundenplanmäßigen Unterricht bis 14.00 Uhr an. 
Gegebenenfalls können die Angebote auch vor 14.00 Uhr enden, sofern eine Be-
treuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten gewährleistet ist.  
 

Im Folgenden werden wichtige Eckpunkte für die oben genannten Angebotsfor-
men dargestellt. Diese Eckpunkte werden von Seiten des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst durch verbindliche 
Richtlinien präzisiert.  
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II. Allgemeine Rahmenbedingungen der offenen Ganztags-
schule  

 

Die nachfolgend genannten allgemeinen Rahmenbedingungen beziehen sich auf 
alle Angebotsformen der offenen Ganztagsschule in den Jahrgangsstufen 1 bis 4.  

 

Einheitlicher rechtlicher Rahmen 

 Die offene Ganztagsschule ist gemäß des Bayerischen Erziehungs- und Unter-
richtsgesetzes grundsätzlich ein Ganztagsangebot in schulischer Verantwor-
tung. An staatlichen Schulen wird sie während der Unterrichtswochen als schu-
lische Veranstaltung genehmigt und organisiert. 

 Alle offenen Ganztagsangebote an einer Schule sollen in einem einheitlichen 
rechtlichen Rahmen eingerichtet werden. Kommune und Schule entscheiden 
künftig, ob am jeweiligen Schulstandort ein offenes schulisches Ganztagsange-
bot oder ein Mittagsbetreuungsangebot in Verantwortung eines außerschuli-
schen Trägers den örtlichen Bedarfen gerecht wird. Die gleichzeitige Einrich-
tung bzw. Förderung von Angeboten im Rahmen der offenen Ganztagsschule 
und von Angeboten der Mittagsbetreuung bzw. verlängerten Mittagsbetreuung 
an einer Schule ist deshalb nicht möglich. 

 

Räumlichkeiten 

Die Angebote der offenen Ganztagsschule finden in der Schule oder in unmittelba-
rer Erreichbarkeit der Schule statt. Hierfür müssen geeignete Räume in ausrei-
chender Zahl und Größe vorhanden sein. Die Mitnutzung von Räumlichkeiten, die 
auch für den Unterricht zur Verfügung stehen, ist möglich.  
 
Personal und Kooperationspartner 

 Das in offenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal muss die Gewähr für 
einen angemessenen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bieten und 
über die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erforderliche Fach-
kompetenz verfügen. Der Schulleitung ist vor Aufnahme der Tätigkeit insbeson-
dere ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregister-
gesetzes (BZRG) vorzulegen. 

 Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schul(aufwands)träger die Durch-
führung der Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsange-
boten ganz oder teilweise einem freien gemeinnützigen Träger oder einer 
Kommune als Kooperationspartner übertragen. Hierzu wird an staatlichen 
Schulen auf Vorschlag der Schulleitung ein Kooperationsvertrag zwischen dem 
freien Träger bzw. der Kommune und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die 
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jeweils zuständige Regierung, geschlossen. Hierfür sind die vom Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst bereitgestellten Musterver-
träge zu verwenden.  

 In die Ganztagsangebote sollen nach Möglichkeit außerschulische Partner z. B. 
aus den Bereichen Kunst, Musik, Sport, Jugendarbeit einbezogen werden.  

 Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schul(aufwands)träger und ggf. in 
Abstimmung mit dem Kooperationspartner auch Einzelpersonen für Bildungs- 
und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangeboten bis 16.00 Uhr und 
in den OGTS-Kurzgruppen einsetzen. Hierzu wird an staatlichen Schulen auf 
Vorschlag der Schulleitung ein befristetes Beschäftigungs- oder Dienstverhält-
nis zwischen der Einzelperson und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die 
jeweils zuständige Regierung, begründet. Hierfür sind ausschließlich die von 
der Regierung zur Verfügung gestellten Musterverträge und Formulare zu ver-
wenden.  

 

Anmeldung und Teilnahme der Schüler  

 Um offene Ganztagsgruppen beantragen und einrichten zu können, müssen 
vorab verbindliche Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler durch ihre Er-
ziehungsberechtigten vorliegen.  

 Die Erziehungsberechtigten melden ihre Kinder für das jeweilige Angebot  und 
pauschal für eine bestimmte Anzahl von Nachmittagen (zwei bis vier bzw. fünf 
Schultage je Unterrichtswoche) an.  

 Wenn Schülerinnen und Schüler nur für zwei oder drei Nachmittage angemeldet 
wurden, können zu Schuljahresbeginn und nach Bekanntgabe der Stundenplä-
ne die individuellen Betreuungstage zwischen Eltern, Schulleitung und Koope-
rationspartner festgelegt werden (z. B. jeweils Montag und Mittwoch).  

 Auch während des Schuljahres sind prinzipiell Änderungen hinsichtlich der ver-
einbarten Betreuungstage möglich, sofern der zeitliche Umfang der gebuchten 
Betreuungszeiten dabei gleich bleibt (z. B. Wechsel von Montag/Mittwoch auf 
Dienstag/Donnerstag). Inwiefern diese Flexibilität vor Ort möglich ist, entschei-
den Schulleitung und Kooperationspartner.  

 Grundsätzlich ist es für die Eltern sogar möglich, in Abstimmung mit der Schul-
leitung bzw. dem Kooperationspartner die Betreuungstage flexibel von Schul-
woche zu Schulwoche zu wechseln. So ist es prinzipiell möglich, dass z. B. ein 
Schüler in einer Woche am Montag und Dienstag und in einer anderen Woche 
am Montag und Donnerstag im selben Zeitumfang an dem Angebot teilnimmt. 
Dies setzt jedoch voraus, dass dies organisatorisch und personell bewältigt 
werden kann. Auch müssen solche flexiblen Tauschmöglichkeiten mit dem pä-
dagogischen Ganztagskonzept in Einklang gebracht werden können. Ob diese 
Flexibilität angeboten werden kann, wird daher vor Ort von Schulleitung und 
Kooperationspartner entschieden.  
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 Die Teilnahme der Schüler ist grundsätzlich im Umfang der gebuchten Betreu-
ungszeiten verbindlich, da es sich bei ganztägigen Bildungs- und Betreuungs-
angeboten um eine schulische Veranstaltung handelt. Schüler können auf 
schriftlichen Antrag ihrer Erziehungsberechtigten durch die Schulleitung in be-
gründeten Ausnahmefällen von der Teilnahme am offenen Ganztagsangebot 
ganz oder teilweise befreit werden. So ist zum Beispiel in folgenden Fällen eine 
Befreiung möglich:  

 Gesundheitliche Gründe (z. B. gelegentliche Arztbesuche)  
 Besondere Feierlichkeiten im Familienkreis oder vor Ort 
 Mitwirkung an einzelnen, besonderen Darbietungen im künstlerischen, 

musikalischen oder sportlichen Bereich  
 Beendigung bzw. Reduzierung des Ganztagsbesuchs z. B. aufgrund 

besonderer pädagogischer, familiärer oder gesundheitlicher Konstellati-
onen, die bei der Anmeldung so nicht absehbar waren. 

 

Aufsichtspflicht 

 Für die Teilnahme an einem offenen Ganztagsangebot während der Unter-
richtswochen gelten die jeweiligen Bestimmungen der Schulordnungen zur Auf-
sicht bei schulischen Veranstaltungen.  

 Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignete externe 
Kräfte ist zulässig. Auch beim Einsatz externer Kräfte sind die allgemeinen Si-
cherheitsbestimmungen und die sonstigen, für Unterricht und Schulbetrieb gel-
tenden Rechtsvorschriften zu beachten. 

Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufsichtspflicht über die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtswochen trägt immer 
die Schulleitung. Sie ist insbesondere für Auswahl, Instruktion und Kontrolle der 
Aufsichtspersonen verantwortlich und hat durch entsprechende organisatorische 
Vorkehrungen und Anordnungen eine durchgehende Aufsicht durch geeignete 
Kräfte zu gewährleisten. 
 

Schülerbeförderung und Gastschulverhältnisse 

 Die notwendige Beförderung der Schülerinnen und Schüler – insbesondere im 
Anschluss an das jeweilige offene Ganztagsangebot – ist gemäß der Verord-
nung über die Schülerbeförderung (SchBefV) durch den Träger des Schulauf-
wands sicherzustellen. Der für private Grund- und Förderschulen im Rahmen 
des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) festgelegte pau-
schalisierte Schulaufwand bleibt unverändert.  

 Um den Besuch eines offenen Ganztagsangebotes an einer anderen Grund-
schule mit einem anderen Sprengel zu ermöglichen, kommen – abhängig vom 
bestehenden Ganztagsschulangebot an der Sprengelschule – folgende Mög-
lichkeiten in Betracht: Das Schulamt kann gemäß Art. 43 Abs. 2 BayEUG Schü-
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lerinnen und Schüler einer anderen Grundschule zum Besuch eines offenen 
Ganztagsangebots zuweisen. Aus zwingenden persönlichen Gründen kann auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten der Besuch einer anderen Grundschule ge-
stattet werden (Art. 43 Abs. 1 BayEUG); in diesem Fall besteht kein Anspruch 
auf Übernahme der Schülerbeförderung.  

 

Mitfinanzierung durch den Schul(aufwands)träger 

Voraussetzung für die Teilnahme bzw. für die Bereitstellung der staatlichen Mittel 
ist, dass der Schul(aufwands)träger den für das jeweilige offene Ganztagsangebot 
vorgesehenen Mitfinanzierungbeitrag für die Betreuungskosten leistet. Dieser Mit-
finanzierungsbeitrag beträgt  

 je Gruppe der offenen Ganztagsschule bis 16 Uhr 5.500 €, 

 je OGTS-Kurzgruppe und Betreuungszeitraum 2.500 € bzw. 5.000 €. 
 

 

Antrags- und Genehmigungsverfahren 

 

 Der Antrag auf Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes ist von der Schul-
leitung nach entsprechender Abstimmung mit dem Schulaufwandsträger bzw. 
Schulträger vorzubereiten. Der Antrag ist vom Schulaufwandsträger bzw. Schul-
träger ggf. über das zuständige Staatliche Schulamt bei der zuständigen Regie-
rung zu stellen. Nähere Angaben zur Antragsfrist ergehen in einem gesonder-

ten Schreiben zum Antragsverfahren. 

 Für den Antrag sind die vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst bereitgestellten Formblätter zu verwenden.  

 Die Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes und die Bereitstellung der 
Mittel bzw. der Zuwendung erfolgt durch die jeweils zuständige Regierung. Die-
se kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn die für die genehmigte 
Gruppenzahl erforderliche Mindestzahl von Schülerinnen und Schülern wäh-
rend des Schuljahres dauerhaft unterschritten wird. Die Genehmigung kann 
auch bei Wegfall von sonstigen Genehmigungsvoraussetzungen widerrufen 
werden. 
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III. Einzelheiten zur offenen Ganztagsschule bis 16 Uhr       
in Jahrgangsstufe 1 bis 4 (OGTS-16 Uhr) 

 

Zielgruppe 

Dieses Ganztagsmodell eignet sich besonders für Schulen, an denen sich die Be-
treuungsbedarfe vor allem auf die Schulwochen und einen Zeitrahmen bis 16.00 
Uhr beschränken.  

 

Betreuungszeitraum  

 Die offene Ganztagsschule umfasst Bildungs- und Betreuungsangebote grund-
sätzlich an mindestens vier Unterrichtstagen je Schulwoche im Anschluss an 
den stundenplanmäßigen Unterricht.  

 Grundsätzlich ist eine Betreuung bis mindestens 16.00 Uhr zu gewährleisten. 
Folgende Flexibilisierungsmöglichkeiten sind möglich:  

 Gemeinsames Gruppenangebot kann in begründeten Ausnahmefällen be-
reits ab 15.30 Uhr enden (z. B. wegen Schülerbeförderung). 

 In Abstimmung zwischen Eltern und Schulleitung/Kooperationspartner kön-
nen einzelne Schüler das Angebot bereits ab 15.30 Uhr verlassen, während 
das Gruppenangebot bis z. B. 16.00 Uhr reicht. 

 Die Kommune bzw. der Schulträger kann nach 16.00 Uhr oder am fünften 
Schultag der Unterrichtswoche mit Zustimmung der Schulleitung ergänzende 
Angebote einrichten, um den Betreuungszeitraum zu erweitern.  

 

Organisation/Angebotsstruktur/Qualität 

Die OGTS bis 16 Uhr bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der an allen 
Tagen des Ganztagsschulbetriebes für die teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
ler Folgendes verpflichtend vorsieht:  

 Angebot einer täglichen Mittagsverpflegung 

 Angebot einer verlässlichen Hausaufgabenbetreuung 

 Verschiedene Freizeitangebote 

Nach Möglichkeit soll das Angebot durch zusätzliche unterstützende Lern- und 
Förderangebote ergänzt werden. Eine möglichst enge Abstimmung zwischen 
Vormittags- und Nachmittagsangebot ist anzustreben. Das Angebot wird auf 
Grundlage der bewährten Qualitätsrahmen für die offene Ganztagsschule durch-
geführt. Damit wird eine hohe pädagogische Qualität gewährleistet.  
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Personal und Kooperationspartner 

 Die Schule kann – wie auch in den Ganztagsangeboten der weiterführenden 
Schularten – einen Kooperationspartner mit der Durchführung der Ganztagsan-
gebote beauftragen. Als Kooperationspartner kommen z. B. ein Träger der Ju-
gendhilfe, die Kommunen selbst oder ein Förderverein in Betracht.  

 Die OGTS bis 16 Uhr wird von einer pädagogischen Fachkraft an der Schule 
als zentralem Ansprechpartner der Schulleitung geleitet. Hierfür kommt z. B. 
das Personal des Kooperationspartners (z. B. Erzieher, Sozialpädagogen) in 
Betracht. Außerdem können andere geeignete Personen mit pädagogischer Er-
fahrung eingesetzt werden.  

 

Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 

 Grundsätzlich können alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 
4, an deren Schulen ein offenes Ganztagsangebot eingerichtet ist, an der 
OGTS bis 16 Uhr teilnehmen. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die 
Schulleitung ggf. im Benehmen mit dem Kooperationspartner nach pflichtge-
mäßem Ermessen auf Grundlage pädagogischer, familiärer und sozialer Ge-
sichtspunkte. Grundsätzlich besteht die Verpflichtung an staatlichen Schulen, 
Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres angemeldet werden, 
bis zum Erreichen der Höchstzahl der genehmigten Gruppen in das offene 
Ganztagsangebot aufzunehmen. 

 Die Anmeldung und Teilnahme an der OGTS muss mindestens für zwei Schul-
tage je Unterrichtswoche von Ende des stundenplanmäßigen Unterrichts bis 
mindestens 16.00 Uhr (in Ausnahmefällen 15.30 Uhr) erfolgen. Zur Erfüllung 
dieser Mindestteilnahmeverpflichtung kann auch ein Nachmittag berücksichtigt 
werden, an dem Pflichtunterricht stattfindet.  

 Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zur OGTS erfolgt durch die Eltern 
für das gesamte Schuljahr verbindlich. Befreiungen von der Teilnahmepflicht  
(z. B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine Beendigung des Besuchs während des 
Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen 
gestattet werden. Es gelten die Bestimmungen der Schulordnungen für schuli-
sche Veranstaltungen sowie für Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubungen 
und Abmeldungen während des Schuljahres. In folgenden Fällen ist beispiels-
weise eine Befreiung möglich:  

 Gesundheitliche Gründe (z. B. gelegentliche Arztbesuche)  
 Besondere Feierlichkeiten im Familienkreis oder vor Ort 
 Mitwirkung an einzelnen, besonderen Darbietungen im künstlerischen, 

musikalischen oder sportlichen Bereich  
 Beendigung bzw. Reduzierung des Ganztagsbesuchs z. B. aufgrund 

besonderer pädagogischer, familiärer oder gesundheitlicher Konstellati-
onen, die bei der Anmeldung so nicht absehbar waren.  
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Gruppenbildung 

 Die Mindestanzahl für die Bildung einer OGTS-Gruppe bis 16 Uhr beträgt an 
Grundschulen 14 Schülerinnen und Schüler, an Förderschulen in der Grund-
schulstufe in der Regel acht Schülerinnen und Schüler. Eine Schülerin bzw. ein 
Schüler wird bei der Bestimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, wenn sie 
bzw. er an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche im Umfang von min-
destens zehn Wochenstunden an dem offenen Ganztagsangebot teilnimmt. 
Pflichtunterricht am Nachmittag kann darin einberechnet werden. Grundsätzlich 
ist eine Teilnahme bis mindestens 16.00 Uhr (in Ausnahmefällen bis 15.30 Uhr) 
erforderlich. Schülerinnen und Schüler können maximal im Umfang von vier Be-
treuungstagen berücksichtigt werden.  

 Die Bestimmung der Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schülerzahl erfolgt 
anhand der folgenden Tabelle:  

 Grundschule Förderschule (Jgst. 1-4) 

 

Gruppen 

Zahl der Zählschüler Zahl der Zählschüler 

von 

(Mindestzahl) 

bis 

(Höchstzahl) 

von 

(Mindestzahl) 

bis 

(Höchstzahl) 

1 14 25 8 15 

2 26 45 16 31 

3 46 65 32 47 

4 66 85 48 63 

5 86 105 64 79 

 

 Die Betreuungstage mehrerer Schülerinnen und Schüler, die jeweils nur an 
zwei oder drei Unterrichtstagen in der Woche im Umfang von jeweils mindes-
tens 2,5 Stunden je Betreuungstag an dem offenen Ganztagsangebot teilneh-
men, können zusammengerechnet und anteilig bei der Bestimmung der Schü-
leranzahl für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. Pflichtunterricht am 
Nachmittag kann jeweils einberechnet werden. 

 Beispiel: An einer OGTS-Gruppe bis 16 Uhr der Grundschule nehmen insge-
samt 24 Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Betreuungsbedarf teil: 
6 Schüler nehmen an 4 Betreuungstagen teil und werden jeweils voll einbe-
rechnet (= 6 Zählschüler), 10 Schüler nehmen an 2 Betreuungstagen teil und 
werden hälftig einberechnet (= 5 Zählschüler), 8 Schüler nehmen an 3 Betreu-
ungstagen teil und werden je zu 75 Prozent einberechnet (= 6 Zählschüler). 
Somit kann die Gruppe mit insgesamt 17 Zählschülern gebildet werden.  
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Staatliche Förderung/Zuwendung 

 Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes stellt der Freistaat für jede 
gebildete Gruppe ein Budget bzw. eine staatliche Zuwendung für den zusätzli-
chen Personalaufwand für die Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfü-
gung. Die jeweilige Höhe des Budgets hängt von der Schulart (Grund- bzw. 
Förderschule) und der Jahrgangsstufe der teilnehmenden Kinder ab.  

 Das Budget bzw. die Zuwendung je Gruppe beträgt für die offenen Ganz-
tagsangebote  

an Grundschulen 
Freistaat 
Bayern 

Schul- 
(aufwands) 

träger 

Gesamt 
(staatl. 

Schulen) 
für Gruppen, an denen 
(auch) Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 
1 und/oder 2 teilnehmen 

28.200 € 5.500 € 33.700 € 

für Gruppen, an denen aus-
schließlich Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangs-
stufen 3 und/oder 4 teil-
nehmen 

23.700 € 5.500 € 29.200 € 

 

an Förderschulen 
(Jgst. 1-4) 

Freistaat 
Bayern 

Schul- 
(aufwands) 

träger 

Gesamt 
(staatl. 

Schulen) 
für Gruppen, an denen 
(auch) Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 
1 und/oder 2 teilnehmen 

32.100 € 5.500 € 37.600 € 

für Gruppen, an denen aus-
schließlich Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangs-
stufen 3 und/oder 4 teil-
nehmen 

27.600 € 5.500 € 33.100 € 

 

 Bei der Bestimmung der Zahl der Gruppen ist danach zu differenzieren, welche 
Jahrgangsstufen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besuchen. So-
fern Gruppen ausschließlich mit Schülerinnen und Schülern aus den Jahr-
gangsstufen 3 und/oder 4 gebildet werden können, kann für solche Gruppen 
nur die entsprechend festgelegte staatliche Förderung/Zuwendung in Höhe von 
23.700 € bzw. 27.600 € gewährt werden.   
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Kostenfreiheit/Elternbeiträge 

 Die Angebote der OGTS im Zeitraum bis 16.00 Uhr an vier Wochentagen sind – 
mit Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung – für Schülerinnen und 
Schüler an staatlichen Schulen grundsätzlich kostenfrei. An kommunalen Schu-
len und Schulen in freier Trägerschaft können Teilnehmerbeiträge von den Er-
ziehungsberechtigten erhoben werden.  

 Für ergänzende Angebote – z. B. nach 16.00 Uhr oder an einem weiteren Wo-
chentag (fünfter Wochentag) – sowie für Zusatzangebote auf freiwilliger Basis 
können, wie bereits im offenen Ganztag der weiterführenden Schularten, El-
ternbeiträge erhoben werden. 

 

Mittagsverpflegung 

 Die Organisation der Mittagsverpflegung erfolgt an staatlichen Schulen einver-
nehmlich im Zusammenwirken von Kommune, Schulleitung und ggf. Kooperati-
onspartner. Schulleitung und Schulaufwandsträger können hierzu in eigener 
Verantwortung individuelle und auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse zuge-
schnittene pädagogische Lösungen entwickeln. Im Einvernehmen von Schule 
und Schulaufwandsträger können Aufgaben im Zusammenhang mit der Organi-
sation der Mittagsverpflegung auf Dritte, z. B. Kooperationspartner, Förderver-
eine, Caterer übertragen werden.  

 Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit ist schuli-
sche Aufgabe und muss im Rahmen des für das Ganztagsangebot jeweils zur 
Verfügung stehenden Budgets für den Personalaufwand (z. B. durch externes 
Personal des Kooperationspartners) erbracht werden.  

 Für die Mittagsverpflegung kann ein Entgelt von den Erziehungsberechtigten 
erhoben werden. Für Schülerinnen und Schüler können die Mehraufwendungen 
für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung im Rahmen 
der Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe be-
rücksichtigt werden. Die Zuständigkeit für diese Leistung liegt bei den Jobcen-
tern bzw. bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. 

 

Verknüpfung von OGTS-Gruppen bis 16 Uhr und OGTS-Kurzgruppen 

 Um möglichst individuelle und flexible Betreuungszeiten zu ermöglichen, ist die 
gleichzeitige Anmeldung von Schülerinnen und Schüler für OGTS-Gruppen bis 
16 Uhr und OGTS-Kurzgruppen möglich, sofern beide Angebotsformen an je-
weils zwei Unterrichtstagen je Schulwoche besucht werden. Entsprechend wer-
den Schülerinnen und Schüler mit einer zweitägigen Buchungszeit bei der 
Gruppenbildung für Angebote bis 16 Uhr als „halber Zählschüler“ einbezogen. 

 Die gleichzeitige Anmeldung von Schülerinnen und Schülern für mehrere 
OGTS-Kurzgruppen mit unterschiedlichen Betreuungszeiten ist nicht möglich.  
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IV. Einzelheiten zu den Kurzgruppen der Schülerbetreuung 
bis 14 Uhr (OGTS-Kurzgruppen) 

 
Zielgruppe 

Kurzgruppen der Schülerbetreuung im Rahmen der OGTS eignen sich besonders 
zur Abdeckung kürzerer Betreuungszeiten im Anschluss an den stundenplanmä-
ßigen Unterricht bis etwa 14 Uhr und sind mit der an vielen Grund- und Förder-
schulen etablierten Angebotsform der Mittagsbetreuung bis 14 Uhr vergleichbar. 

 

Betreuungszeitraum  

 OGTS-Kurzgruppen finden an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche 
statt und schließen nahtlos an den stundenplanmäßigen Unterricht an.  

 Grundsätzlich sollte eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler bis jeweils 
14.00 Uhr gewährleistet sein.  

 In begründeten Ausnahmefällen (z. B. Schülerbeförderung, früher Unterrichts-
schluss in den Jahrgangsstufen 1/2) können OGTS-Kurzgruppen bereits vor 
14.00 Uhr enden, sofern an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche eine 
Betreuungszeit von täglich mindestens 60 bzw. 120 Minuten gewährleistet ist. 
In diesen Fällen ist die Mindestbetreuungsdauer von 60 bzw. 120 Minuten ab-
hängig von der jeweils gewählten staatlichen Förderung. So kann z. B. eine 
Gruppe, die um 11.20 Uhr beginnt, bereits um 12.20 Uhr oder 13.20 Uhr enden.  

 

Organisation/Angebotsstruktur 

 Die Betreuungsangebote im Rahmen der OGTS-Kurzgruppen stellen keine 
Fortsetzung oder Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. Sie sind 
mit sozial- und freizeitpädagogischer Zielrichtung zu gestalten.  

 Bei Angeboten, die eine tägliche Betreuungszeit von mehr als einer Stunde um-
fassen, sollte für die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit zur Einnahme 
einer Mittagsverpflegung und zur Anfertigung von Hausaufgaben gegeben sein.   

 

Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 

 Grundsätzlich können alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 
4, an deren Schulen ein offenes Ganztagsangebot eingerichtet ist, an OGTS-
Kurzgruppen teilnehmen.  

 Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung ggf. im Benehmen 
mit dem Kooperationspartner nach pflichtgemäßem Ermessen auf Grundlage 
pädagogischer, familiärer und sozialer Gesichtspunkte. Grundsätzlich besteht 
die Verpflichtung an staatlichen Schulen, Schülerinnen und Schüler, die wäh-
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rend des Schuljahres angemeldet werden, bis zum Erreichen der Höchstzahl 
der genehmigten Gruppen in das offene Ganztagsangebot aufzunehmen. 

 Die Anmeldung und Teilnahme für OGTS-Kurzgruppen muss mindestens für 
zwei Betreuungstage je Unterrichtswoche erfolgen.  

 Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für OGTS-Kurzgruppen erfolgt 
durch die Eltern für das gesamte Schuljahr verbindlich. Es gelten die Bestim-
mungen der Schulordnungen für schulische Veranstaltungen sowie für Erkran-
kungen, Befreiungen, Beurlaubungen und Abmeldungen während des Schuljah-
res.  

 

Personal und Kooperationspartner 

 Die Schule kann – wie auch in den Ganztagsangeboten der weiterführenden 
Schularten – einen Kooperationspartner mit der Durchführung der Ganztagsan-
gebote beauftragen. Als Kooperationspartner kommen z. B. ein Träger der Ju-
gendhilfe bzw. der (bisherigen) Mittagsbetreuung, die Kommunen selbst oder 
ein Förderverein in Betracht.  

 Die Schulleitung kann auch Einzelpersonen für Betreuungsangebote in den 
OGTS-Kurzgruppen einsetzen, z. B. Personen, die über entsprechende Erfah-
rungen im Rahmen der Mittagsbetreuung verfügen. Hierzu wird auf Vorschlag 
der Schulleitung ein befristetes Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis zwischen 
der Einzelperson und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zustän-
dige Regierung, begründet. Hierfür sind ausschließlich die von der Regierung 
zur Verfügung gestellten Musterverträge und Formulare zu verwenden.  

 

Kostenfreiheit/Elternbeiträge 

 Die Teilnahme an OGTS-Kurzgruppen ist – mit Ausnahme möglicher Kosten für 
die Mittagsverpflegung – für Schülerinnen und Schüler an staatlichen Schulen 
grundsätzlich kostenfrei. An kommunalen Schulen und Schulen in freier Träger-
schaft können Teilnehmerbeiträge von den Erziehungsberechtigten erhoben 
werden.  

 Für die Teilnahme an Zusatzangeboten auf freiwilliger Basis – beispielsweise 
Angebote an einem weiteren Unterrichtstag der Woche oder zusätzliche Lern- 
und Förderangebote – können mit den Erziehungsberechtigten Entgelte verein-
bart werden.  
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Staatliche Förderung/Zuwendung 

 Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes stellt der Freistaat für jede 
gebildete Kurzgruppe ein Budget bzw. eine Zuwendung für den Personalauf-
wand zur Verfügung. Die jeweilige Höhe hängt von der Dauer der täglichen Be-
treuungszeit ab.  

 Das Budget bzw. die Zuwendung je OGTS-Kurzgruppe beträgt  

an Grundschulen und  
Förderschulen  (Jgst. 1-4) 

Freistaat 
Bayern 

Schul- 
(aufwands) 

träger 

Gesamt 
(staatl. 

Schulen) 
für Gruppen bis 14.00 Uhr bzw. 
mit einer täglichen Betreuungs-
zeit von mindestens 60 Minuten 
an mindestens 4 Unterrichtsta-
gen/Woche 

2.500 € 2.500 € 5.000 € 

für Gruppen mit einer täglichen 
Betreuungszeit von mindestens 
120 Minuten an mindestens 4 
Unterrichtstagen/Woche 

5.000 € 5.000 € 10.000 € 

 Bei der Bestimmung der Zahl der Gruppen ist danach zu differenzieren, in wel-
chem zeitlichen Umfang diese stattfinden.  
 

Gruppenbildung 

 Die Mindestanzahl für die Bildung einer OGTS-Kurzgruppe beträgt an Grund-
schulen zwölf Schülerinnen und Schüler, an Förderschulen in der Grundschul-
stufe in der Regel acht Schülerinnen und Schüler. Eine Schülerin bzw. ein 
Schüler wird bei der Bestimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, wenn sie 
bzw. er an mindestens zwei Unterrichtstagen in der Woche an der jeweiligen 
Kurzgruppe teilnimmt. Jede Schülerin bzw. Schüler kann dabei jeweils nur ein-
mal Berücksichtigung finden, kann also nicht für mehrere Kurzgruppen ange-
meldet werden.  

 Die Bestimmung der Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schülerzahl erfolgt 
anhand der folgenden Tabelle:  

 Grundschule Förderschule (Jgst. 1-4) 
 
Gruppen 

Zahl der Zählschüler Zahl der Zählschüler 
von 

(Mindestzahl) 
bis 

(Höchstzahl) 
von 

(Mindestzahl) 
bis 

(Höchstzahl) 
1 12 23 8 15 
2 24 35 16 23 
3 36 47 24 31 
4 48 59 32 39 
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V. Überblick: Ganztagsangebote an Schulen (Jgst. 1-4) 
 

Angebotsform 
Gebundene  

Ganztagsschule 

Offene  
Ganztagsschule 

 bis 16 Uhr 

Offene 
Ganztagsschule: 

Kurzgruppen 
 

Mittags- 
betreuung 

 
Zeitraum  
des Angebots 

An mindestens  
4 Unterrichtstagen je 
Unterrichtswoche 

An mindestens  
4 Unterrichtstagen je 
Unterrichtswoche 

An mindestens 
4 Unterrichtstagen je 
Unterrichtswoche 

An mindestens  

4 Unterrichtstagen je 
Unterrichtswoche 

 
Beginn  
des Angebots 

Integration von För-
der- und Freizeitan-
geboten am Vormittag 
sowie am Nachmittag 

 

Im Anschluss an den 
stundenplanmäßigen 
Unterricht  

Im Anschluss an den 
stundenplanmäßigen 
Unterricht 

Im Anschluss an den 
stundenplanmäßigen 
Unterricht 

 
Dauer  
des Angebots 

 In der Regel bis  
16 Uhr 

 Ergänzende Ange-
bote nach 16 Uhr 
und am 5. Wo-
chentag möglich 

 In der Regel bis  
16 Uhr 

 Ergänzende Ange-
bote nach 16 Uhr 
und am 5. Wochen-
tag möglich 

Je nach Angebot bis 
14 Uhr oder mindes-
tens 1 Std./Tag 

 Mittagsbetreuung 
bis etwa 14 Uhr  

 Verlängerte Mit-
tagsbetreuung bis 
mind. 15.30 Uhr 

 Verl. Mittagsbetreu-
ung mit erhöhter 
Förderung: mindes-
tens bis 16 Uhr 

 
 
Ausgestaltung 
(Mindest-
standards) 

 Ganztägige rhyth-
misierte Bildungs- 
und Betreuungs-
angebote gemäß 
Basisstandards 
des Qualitätsrah-
mens GGTS 

 Integration von 
„Hausaufgaben“ in 
Unterrichtszeit 

 Förder- und Frei-
zeitangebote 

 

 Betreuung und 
Förderung der 
Schüler gemäß 
grundlegender Ba-
sisstandards des 
Qualitätsrahmens 
OGTS 

 Verlässliche Haus-
aufgaben-
betreuung 

 Förder- und Frei-
zeitangebote 

 

 Pädagogische 
Betreuung der 
Schüler nach  

individuellem schu-
lischem Konzept 

 Möglichkeit zur 
Anfertigung von 
Hausaufgaben 

 Schülergerechte 
Betreuungs- und 
Freizeitangebote 

 

 Betreuung der 
Schüler 

 Verl. Formen: 
verlässliche Haus-
aufgaben-
betreuung 

 z. T. mit Lern-, 
Förder- und Frei-
zeitangeboten 

 
Mittags-
verpflegung 

 Tägliche Mittags-
verpflegung im 
Klassenverband  

 Verpflichtende 
Teilnahme der 
Schüler 

 

Tägliche Mittagsver-
pflegung in der Schule 

 

Gelegenheit zu einem 
Mittagessen 

Gelegenheit zu einem 
Mittagessen 

 
Personal 

 12 zusätzliche 
Lehrerwochen-
stunden  

 Weiteres externes 
Personal mit ent-
sprechender Fach-
kompetenz 

 Leitung: Lehr-
kraft/päd. Fachkraft 
(z. B. Erzieher, So-
zialpädagoge) 

 Weiteres Personal 
mit entsprechender 
Fachkompetenz 

Personal mit entspre-
chender pädagogi-
scher Qualifikation 
bzw. ausreichender 
Erfahrung in Erzie-
hungs- oder Jugend-
arbeit 

Personal mit entspre-
chender pädagogi-
scher Qualifikation 
bzw. ausreichender 
Erfahrung in Erzie-
hungs- oder Jugend-
arbeit 
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Angebotsform 
Gebundene  

Ganztagsschule 

Offene  
Ganztagsschule: 

bis 16 Uhr 

Offene 
Ganztagsschule: 

Kurzgruppen 
 

Mittags- 
betreuung 

 
Reguläre  
Teilnahme  
der Schüler  
je Schulwoche 

 Mindestens an  
4 Nachmittagen 

 In eigener Ganz-
tagsklasse 

 

 Mindestens an  
2 Nachmittagen 

 Anmeldung für bis 
zu 5 Tage/Woche 
möglich 

 Mindestens an 
2 Nachmittagen 

 Anmeldung für bis 
zu 5 Tage/Woche 
möglich 

 Mittagsbetreuung: 
mindestens an  
1 Nachmittag 

 Verl. Mittagsbetreu-
ung: mindestens an 
2 Nachmittagen 
 

 
Gruppengrößen 

 Mindestgröße für 
Klassenbildung   
(z. B. mindestens 
13 Schüler an 
Grundschulen) 

 Hinweis:  

Dies darf zu keiner 
Klassenmehrung in 
der jeweiligen 
Jahrgangsstufe 
führen! 
 

 1. Gruppe:  

GS: 14-25 Schüler 

FS:   8-15 Schüler 

 2. Gruppe:  

GS: 26-45 Schüler 

FS: 16-31 Schüler 

 3. Gruppe:  

GS: 46-65 Schüler 

FS: 32-47 Schüler 

 usw. 

  1. Gruppe:  

GS: 12-23 Schüler 

FS:   8-15 Schüler 

 2. Gruppe:  

GS: 24-35 Schüler 

FS: 16-23 Schüler 

 3. Gruppe:  

GS: 36-47 Schüler 

FS: 24-31 Schüler 

 usw. 

 1. Gruppe: mindes-
tens 12 Schüler an 
mindestens   
2 Nachmittagen  

 2. Gruppe ab 24 
Schüler,  
3. Gruppe ab 36 
Schüler 

  usw. 

 
Förderung je 
Schuljahr und 
Gruppe/Klasse 

 12 zusätzliche 
Lehrerwochen-
stunden 

 

Budget für externe 
Partner: 

 Jgst. 1: 11.100 € 

 Jgst. 2: 9.600 € 

 Jgst. 3-10: 6.600 €  

 Gruppen mit Teil-
nahme von Schü-
lern der Jgst. 1/2:  

GS: 33.700 € 

FS: 37.600 € 

 Gruppen mit Schü-
lern ausschließlich 
in Jgst. 3/4: 

GS: 29.200 € 

FS: 33.100 € 
 

 Gruppen bis 14 Uhr 
oder mit Mindest-
dauer 1 Std./Tag:  

5.000 € 

 Gruppen mit  

Mindestdauer  

2 Std./Tag: 

10.000 € 

 

 Mittagsbetreuung: 

3.323 € 

 Verlängerte Mit-
tagsbetreuung: 

7.000 € 

 Verlängerte Mit-
tagsbetreuung  mit 
erhöhter Förderung: 
9.000 € 

 
Beitrag der 
Kommunen/ 
Schulaufwands-
träger je Schul-
jahr und Gruppe 

o. g. Förderbeträge 
beinhalten eine kom-
munale Mitfinanzie-
rung in Höhe von 
5.500 € 

 

+ zusätzlicher  

Sachaufwand 

o. g. Förderbeträge 
beinhalten eine kom-
munale Mitfinanzie-
rung in Höhe von 
5.500 € 

 

+ zusätzlicher  

Sachaufwand  

 Gruppen bis 14 Uhr 
oder mit Mindest-
dauer 1 Std./Tag:  

2.500 € von o. g. 
Förderbetrag 

 Gruppen mit  

Mindestdauer  

2 Std./ Tag: 

5.000 € von o. g. 
Förderbetrag 

+ zusätzlicher Sach-
aufwand 
 

 Kein verpflichtender 
Beitrag 

 Oft Drittel-
Finanzierung aus 
Kommune/ 
Freistaat/ 
Elternbeiträge 

 

 
Elternbeitrag 

- 
 

(Nur Kosten für Mit-
tagessen und ergän-
zende Angebote) 

- 
 

(Nur Kosten für Mit-
tagessen und ergän-
zende Angebote) 

- 
 

(Nur Kosten für Mit-
tagessen und ergän-
zende Angebote) 

Elternbeiträge für 
Betreuung u. Essen 
(differiert nach Ange-
bot und Anteil Kom-
mune) 

 
Räumlichkeiten  

 In der Schule 

 Gemäß GGTS-
Basisstandards 

 In der Schule 

 Gemäß OGTS-
Basisstandards 

 In der Schule 

 Gemäß OGTS-
Basisstandards 
 

In der Schule 
in geeigneten  
Räumen 

 

  



Offene Ganztagsschule in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 18 

 

Weitere Handreichungen und Infobroschüren 
 
Informationen zu den Neuerungen im Bereich der ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schü-
ler finden Sie auch in der blauen Informationsbroschüre zum 
Ganztagsgipfel 2015. Die Broschüre ist abrufbar unter:  
www.km.bayern.de/ganztagsschule 

Rubrik:  Informationen zur Weiterentwicklung der Ganztagsangebote 

 
 
 

 
Die  rote Informationsbroschüre „Starterkit“ bietet einen Pra-
xisleitfaden, der speziell für Schulleiterinnen und Schulleiter 
zur Einführung offener Ganztagsangebote an Grundschulen 
und Förderschulen für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 1-4 entwickelt wurde. Auch diese Broschüre ist 
abrufbar unter: 
 www.km.bayern.de/ganztagsschule 

Rubrik:  Informationen zur Weiterentwicklung der Ganztagsangebote 
 
 

 

 
Näheres zu den Qualitätsstandards sowie zum Ver-
fahren der Qualitätssicherung und Qualitäts-
entwicklung für offene Ganztagsschulen ist dem 
Qualitätsrahmen sowie der entsprechenden Kultus-
ministeriellen Bekanntmachung zu entnehmen. Die-
se stehen ebenfalls zum Download bereit unter: 
www.km.bayern.de/ganztagsschule 

Rubrik:  Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen 

 
Unterstützung für eine durchdachte Planung und Organisati-
on der Mittagsverpflegung finden Sie u. a. in der „Schritt für 
Schritt-Anleitung“ der Vernetzungsstelle Schulverpflegung 
Bayern. Diese Broschüre sowie weitere Fachinformationen 
und Arbeitshilfen sind abrufbar unter:  
www.schulverpflegung.bayern.de/arbeitshilfen 
 
 
 
 

http://www.km.bayern.de/ganztagsschule
http://www.km.bayern.de/ganztagsschule
http://www.km.bayern.de/ganztagsschule
http://www.schulverpflegung.bayern.de/arbeitshilfen
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Referat für Ganztagsschulen und Mittagsbetreuung 
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